Informationsblatt Kesseltausch — erneuerbare Warmeerzeugung < 100 kW

Eine Forderung des Bundesministeriums fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen
und Wasserwirtschaft — aus Mitteln der Umweltférderung im Inland managed by Kommunalkredit Public
Consulting

Kesseltausch fur Betriebe und Gemeinden

Erneuerbare Warmeerzeugung < 100 kW
glltig fur Antrage ab 01.04.2026

Allgemeines in Kiirze

Geférdert wird der Ersatz eines fossilen Heizungssystems (01, Gas, Kohle, Koks oder Strom) durch eine klimafreundliche
Technologie (hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/Fernwdrme, Holzzentralheizung, Wéarmepumpe) mit
Uberwiegend betrieblicher Nutzung. Die thermische Leistung der neu errichteten Anlage muss jedenfalls unter 100 kW
liegen.

Heizungsanlagen in Neubauten sowie der Ersatz von nicht fossilen Heizungsanlagen sind nicht férderungsfahig.

Einreichen kdnnen Betriebe, sonstige unternehmerisch titige Organisationen sowie Vereine und konfessionelle
Einrichtungen, Kérperschaften 6ffentlichen Rechts und alle 6sterreichischen Gemeinden (fiir diese gelten gesonderte
Regelungen).

Forderungsantrage sind nach Umsetzung des Projekts, spatestens jedoch sechs Monate nach Rechnungslegung
einzubringen. Die Forderung wird in Abhdngigkeit der Nennwdrmeleistung der Anlage als einmaliger, nicht
rickzahlbarer Investitionskostenzuschuss in Form einer ,,De-minimis“-Beihilfe vergeben und ist mit maximal 30 % der
forderungsfahigen Kosten begrenzt.

Was wird gefordert?

Wesentlich fiir die Wahl des neuen Heizungssystems ist die Anschlussmoglichkeit an ein hocheffizientes oder
klimafreundliches Nah-/Fernwarmenetz. Ist dies aus technischen Griinden nicht méglich oder aus wirtschaftlichen
Griinden nicht zumutbar, kann wahlweise ein Holzzentralheizungsgerat oder eine Warmepumpe geférdert werden. Die
fehlende wirtschaftliche Zumutbarkeit ist dann gegeben, wenn die Investitionskosten fiir das klimafreundliche
Alternativsystem (d.h. Warmepumpe, Holzheizung) zumindest 25 % unter den Investitionskosten des
Fernwarmeanschlusses liegen.

Bitte beachten Sie die spezifischen Forderungsbedingungen der jeweiligen Technologie.

forderungsfihige

MaRnahme Forderungsbedingungen

o Klimafreundlicher oder hocheffizienter Nah-/Fernwiarmeanschluss

- Gefordert werden klimafreundliche Nah-/Fernwédrmeanschliisse, bei denen zumindest 50 %
der Energie aus erneuerbaren Quellen beziehungsweise 75 % der Warme aus Kraft-Warme-
Kopplungsanlagen oder 50 % einer Kombination dieser Energien/Warmen stammt. Ebenso
hocheffiziente Nah-/Fernwarmeanschliisse bei denen zumindest 90 % der Energie aus
erneuerbaren Quellen, aus hocheffizienten Kraft-Warme-Kopplungsanlagen im Sinne der
Richtlinie 2012/27/EU, sonstiger Abwérme, die andernfalls ungenutzt bleibt oder einer
Kombination dieser Energien/Wa&rmen stammen. Zur Spitzenlastabdeckung und als

Ersatz des fossilen Ausfallsreserve kann Energie aus anderen Systemen im AusmaR von bis zu 20 % eingesetzt

Heizungssystems werden.

e Kesselanlagen fiir Zentralheizungen und zur Erzeugung von Prozessenergie zur zentralen

(61, Gas, Kohle/Koks- Warmeerzeugung von Gebauden (Hackgut, Stlickholz, Pellets, Holz-Kombikessel)

Allesbrenner und Strom) - Leistung < 50 kW: Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der Umweltzeichenrichtlinie
UZ 37 (2025) im Volllastbetrieb fiir Heizkessel und eines Kesselwirkungsgrades von mind.
85 % (Liste der forderungsfiahigen Holzheizungen unter Ubersicht férderungsfihige
Heizungssysteme). Fir Holzheizungen, die ausschlieBlich die Emissionsgrenzwerte der
UZ37 (2021) einhalten, reduziert sich die ermittelte Férderung um 20%.

- Leistung: > 50kW: Einhaltung der Emissionsgrenzwerte der Umweltzeichenrichtlinie
UZ 37 (2021) im Volllastbetrieb fiir Heizkessel und eines Kesselwirkungsgrades von mind.
85 % (Liste der férderungsfahigen Holzheizungen unter Ubersicht férderungsfihige
Heizungssysteme).
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- die Anschlussméglichkeit an eine hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/
Fernwarmeversorgung ist technisch nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar.

e Wirmepumpe (Luft/Wasser-, Wasser/Wasser-, Sole/Wasser-, Abluft/Wasser-WP)

- Uberwiegend im Heizbetrieb eingesetzt

- Einhaltung der EHPA-Gltesiegelkriterien in der jeweils gliltigen Version, bestatigt durch ein
unabhéangiges Prifinstitut

- Fur Anlagen mit einem Kéltemittel mit einem GWP-Wert! > 150 wird, in Abhédngigkeit von
Technologie, Bauart und Leistung, die ermittelte Férderung um 20 % reduziert. Das
eingesetzte Kaltemittel darf einen GWP-Wert von 750 nicht Gberschreiten.

- Monoblock-Warmepumpen < 50 kW (Luft-Wasser, Wasser-Wasser, Sole-Wasser) mit einem
GWP-Wert > 150), sowie Split-Warmepumpen < 12 kW (Luft-Wasser) mit einem GWP-Wert
> 150 dirfen gemaR F-Gase Verordnung (VO EU 2024/573) ausschlieBlich bis spatestens
01.01.2027 in Verkehr gebracht werden.

- maximale Vorlauftemperatur des Warmeabgabesystems von 55° C

- Liste der férderungsfihigen Holzheizungen unter Ubersicht forderungsfihige
Heizungssysteme

- die Anschlussmaglichkeit an eine hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/
Fernwarmeversorgung ist technisch nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar.

Ergdnzende Details entnehmen Sie bitte dem Dokument Haufig gestellte Fragen - FAQ

Férderungsfihige Kosten

Die forderungsfahigen Kosten setzen sich aus den Kosten fiir die Anlage zur Warmeerzeugung sowie fiir Planung und
Montage zusammen, Kosten flr Leistungen in Eigenregie und Komponenten zur Warmeverteilung im Objekt sind nicht

forderungsfahig — in der folgenden Tabelle finden Sie einige Beispiele:

Férderungsfahige Anlagen(teile)

Nicht férderungsfahige Anlagen(teile)

e Demontage- und Entsorgungskosten fiir auller Betrieb e Heizungsanlagen flr Neubauten
genommene Kessel- und Tankanlagen e Ersatz von Erneuerbaren Heizungsanlagen

® neue Kesselanlage inklusive Beschickung und e Anlagen, in denen nicht holzartige Biomasse als
Rauchgasreinigung Brennstoff eingesetzt wird (zum Beispiel Stroh)

¢ Heizhaus, Kamin e Kachel- und Kaminsfen

e Hacker, Zerspaner, Spanesilo e Allesbrenner

e Einbindung ins Heizungssystem o Elektroheizstibe/-patronen

e Warmespeicher, Pufferspeicher, ... e Wairmeverteilung im Gebaude (Rohrleitungen,

e Wairmepumpe Heizkérper, Einzelraumregelungen und Ahnliches)

e Wirmequellenanlage (Erdwarmekollektor, e Sanitdre Installation und Einrichtungen
Grundwasserbrunnen, Tiefenbohrung, ...) e Personal-Eigenleistungen des Antragstellers/ der

e Anlagenregelung Antragstellerin

o elektrische Installation e Wairmepumpen, die Gberwiegend zur Kalteerzeugung

o Wairme-Ubergabestation eingesetzt werden

e Rohrleitungen, Pumpen, Ventile ® gasbetriebene Warmepumpen

® Grabungsarbeiten

e Anschlussgebihren, Baukostenzuschiisse

e weitere flir den Betrieb relevante Anlagenteile

Umfassendere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument Forderungsfahige Kosten.

1 GWP-Bewertung nach F-Gase VO EU 2024/573
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Was ist bei der Antragstellung zu beachten?

e  Forderungsantrdge sind nach Umsetzung des Projekts, spatestens jedoch sechs Monate nach Rechnungslegung
flr die beantragten MaRnahmen einzubringen. Fiir die Einhaltung dieser 6-Monatsfrist ist das Datum der
Schlussrechnung der Hauptanlagenteile beziehungsweise -komponenten (zum Beispiel Kesselanlage,
Warmepumpe, Ubergabestation, Verrohrung, Pumpengruppe, Wirmespeicher) ausschlaggebend.

e Die maximale thermische Leistung der neuen Anlage muss unter 100 kW liegen.

e  Pauschalrechnungen ohne Aufgliederung der Leistungsinhalte der beantragten MaRnahmen kénnen nicht
anerkannt werden. Eine detaillierte Rechnungsaufgliederung ist fiir die Férderung erforderlich!

o Die Anlage muss liberwiegend betrieblich genutzt werden. Objekte, die Uberwiegend dauerhafter privater
Wohnnutzung unterliegen, sind von den betrieblichen Férderungen ausgeschlossen.

e  Gemeinden erhalten eine um 40 % reduzierte Forderung. Der Férderungssatz betragt maximal 18 %. Projekte von
Gemeindebetrieben mit marktbestimmter Tatigkeit werden entsprechend den Forderungsbedingungen fiir
Betriebe geférdert.

e Die bautechnischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes sind einzuhalten.
e Unterliegt der Antragsteller den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes, so sind diese einzuhalten.

e  Fir Projekte, die die agrarische Primarproduktion betreffen, gelten spezielle Férderungsbedingungen. Ndhere
Informationen dazu finden Sie unter Betriebliche Umweltférderung im Inland | Umweltférderung
(umweltfoerderung.at).

Wie hoch ist die Forderung?

Abhdngig von Nennwdrmeleistung beziehungsweise Anschlussleistung wird die Forderung in Form eines
Pauschalsatzes berechnet. Die Forderung erfolgt in Form eines einmaligen, nicht rickzahlbaren
Investitionskostenzuschusses als ,,De-Minimis“-Forderung vergeben:

Betriebe

R e maximale Forderung

Fernwarme 6.500 Euro
Anlagen < 50 kW Warmepumpe 7.500 Euro?
Holzheizung 8.500 Euro3
Fernwarme +100 Euro/kW
(Agrillltafguerr;;dSEI: \'/(vv:itl::: I:W].;m kw Warmepumpe +100 Euro/kW
Holzheizung +100 Euro/kW
Die Gesamtforderung ist mit maximal 30 % der forderungsfahigen Investitionskosten begrenzt.

Die Forderung fiir Gemeinden betrdgt 60 % der ermittelten, betrieblichen Forderung.

2 Fir Luft-Wasser-Warmepumpen mit einem GWP-Wert zwischen 150 und 750 reduziert sich bei Monoblockgeriten
<50 kW und Splitgeraten < 12kW die ermittelte Férderung um 20 %.

3 Fiir Holzheizungen < 50 kW, die ausschlieRlich die Emissionsgrenzwerte der UZ37 (2021) einhalten, reduziert sich die
ermittelte Férderung um 20 %.
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,DE-MINIMIS“-F6rderungen unterliegen einer vereinfachten Férderungsberechnung. Soweit die Férderung nicht auf einer
gesonderten beihilfenrechtlichen De-minimis-Regelung vergeben werden kann, kann ein Betrieb ,De-minimis“-Férderungen im
GesamtausmaR von 300.000 Euro innerhalb von drei Jahren erhalten. Die Hohe der bisher erhaltenen ,De-minimis“-Férderungen
wird im Online-Antrag abgefragt. Weitere Informationen zur De-minimis-Regelung finden Sie unter Betriebliche Umweltférderung
im Inland | Umweltférderung (umweltfoerderung.at).

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Informationsblatt Forderungsberechnung oder im Dokument Haufig
gestellte Fragen — FAQ.

Die Auszahlung der Forderung erfolgt nach Priifung lhrer Antragsunterlagen durch die KPC und Genehmigung durch
das Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.

Welche Unterlagen sind bei der Antragstellung erforderlich?

Die nachfolgende Checkliste gibt lhnen einen Uberblick tiber die fiir die Antragstellung und Bearbeitung Ihres Antrages
notwendigen Unterlagen. Beachten Sie, dass Sie die Unterlagen in elektronischer Form fiir den Online-Antrag brauchen.
Formularvorlagen finden Sie unter www.umweltfoerderung.at.

Bei Bedarf legen Sie bitte auf Ersuchen der Kommunalkredit Public Consulting erganzende Unterlagen vor.

Checkliste

FirmenmaRBig unterfertigtes Formular zur Férderungsabrechnung

Detaillierte Rechnungen tber die zur Férderung beantragten Kosten
(Teilrechnungen und Pauschalrechnungen kénnen nicht anerkannt werden)

Amtlicher Lichtbildausweis (zum Beispiel Reisepass, Flihrerschein, ...) der Person, die das Formular zur
Forderungsabrechnung unterfertigt.

Optional: Falls Ihr Unternehmen in den letzten 3 Jahren weitere De-Minimis-relevante Forderungen erhalten
hat: Unterfertigtes Formular zur De-Minimis-Erklarung

Optional bei Anschluss an hocheffizientes oder klimafreundliches Nah-/Fernwarmenetz:
Warmelieferungsvertrag von beiden Vertragsseiten unterzeichnet

Optional fir Ausnahme vom Fernwarmevorrang: Vergleichsangebot des lokalen
Warmeversorgungsunternehmens

Optional im Falle einer Contractingfinanzierung oder Leasingfinanzierung ist der entsprechende Vertrag
vorzulegen und ein Nachweis iber bereits bezahlte Raten zu Gibermitteln.

Gibt es weitere Forderungsmoglichkeiten?

Informationen liber Forderungen von Warmeversorgungsanlagen mit einer Leistung =2 100 kW und die Moglichkeit zur
Antragstellung finden Sie auf unserer Website unter folgenden Links:

Fernwarmeanschluss > 100 kW | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)
Holzheizung = 100 kW | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)
Wiarmepumpe 2 100 kW | Umweltforderung (umweltfoerderung.at)

Die Kombination der Umweltférderung im Inland mit Landesférderungen ist moglich. Nahere Informationen erhalten
Sie bei den zustandigen Landesforderungsstellen.

Die Kommunalkredit Public Consulting Gbernimmt im Auftrag einiger Bundesldander die Abwicklung der Landesférderungen.
In diesen Féllen Gberprifen wir im Zuge der Antragsstellung, ob Ihr Projekt durch eine zuséatzliche Landesforderung unterstiitzt
werden kann. Informationen zu den Forderungsprogrammen der Bundeslander finden Sie auf der Homepage
www.umweltfoerderung.at/landesfoerderungen.
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Antragstellung und Kontakt

= Zu den Online-Antréigen:

Fernwarmeanschluss < 100 kW | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)
Holzheizung < 100 kW | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)
Warmepumpe < 100 kW | Umweltférderung (umweltfoerderung.at)

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KPC stehen lhnen gerne beratend zur Seite und informieren Sie auch Gber
weitere Férderungsmoglichkeiten des Bundes und der Lander.

Serviceteam , Kesseltausch fiir Betriebe“: DW 714
Kommunalkredit Public Consulting GmbH
TirkenstraBe 9 | 1090 Wien

Telefonnummer: +43 1 /316 31-714
klimaschutz@publicconsulting.at

Weitere Férderungen: www.umweltfoerderung.at
Weitere Infos zur KPC: www.publicconsulting.at

"= Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft, Das BMLUK unterstiitzt Unternehmen und Institutionen durch zahlreiche

Klima- und Umweltschutz, Férderungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz.
Regionen und Wasserwirtschaft

Version 04/2026 Seite 5von 5


https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/fernwaermeanschluss-100-kw/unterkategorie-waerme-aus-erneuerbaren-ressourcen
https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/fernwaermeanschluss-100-kw/unterkategorie-waerme-aus-erneuerbaren-ressourcen
https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/holzheizung-100-kw/unterkategorie-waerme-aus-erneuerbaren-ressourcen
https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/holzheizung-100-kw/unterkategorie-waerme-aus-erneuerbaren-ressourcen
https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/waermepumpe-100-kw/unterkategorie-waerme-aus-erneuerbaren-ressourcen
https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/waermepumpe-100-kw/unterkategorie-waerme-aus-erneuerbaren-ressourcen
mailto:klimaschutz@publicconsulting.at
http://www.umweltfoerderung.at/
http://www.publicconsulting.at/

	Allgemeines in Kürze
	Was wird gefördert?
	Förderungsfähige Kosten
	Was ist bei der Antragstellung zu beachten?
	Wie hoch ist die Förderung?
	Welche Unterlagen sind bei der Antragstellung erforderlich?
	Gibt es weitere Förderungsmöglichkeiten?
	Antragstellung und Kontakt

